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Nachweis der 
 Arbeits bedingungen
gesetzgebung Damit die Arbeitsbedingungen transparent  

und vorhersehbar sind, hat der Gesetzgeber neue Regeln erlassen. 

Diese gilt es zu kennen und umzusetzen.

VO N M I C H A E L  K RÖ L L

M
al wieder hat eine EU-Richtlinie 
den Gesetzgeber angetrieben, ar-
beitsrechtliche Vorschriften zu-
gunsten der Arbeitnehmer:innen 

zu verbessern. Die Arbeitsbedingungenrichtli-
nie (siehe Hintergrund), die unter anderem dar-
auf abzielt, die Pflichten des Arbeitgebers zur 
Unterrichtung über die wesentlichen Aspekte 
des Arbeitsverhältnisses zu erweitern und Min-
destanforderung an die Arbeitsbedingungen 
festzulegen, etwa über die Höchstdauer der 
Probezeit, das Ersuchen um einen Übergang zu 
einer anderen Arbeitsform und Pflichtfortbil-
dungen, wurde fristgerecht zum 31.7.2022 um-
gesetzt. Seit 1.8.2022 gelten neue Regeln, bei-
spielsweise im Nachweisgesetz (NachwG), in 
der Gewerbeordnung (GewO) und im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG).

Änderungen im Nachweisgesetz

 } Schriftform

Das NachwG verpflichtete Arbeitgeber schon 
bisher, die wesentlichen Vertragsbedingungen 
schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu 
unterzeichnen und ihren Arbeitnehmer:innen 
auszuhändigen (§ 2 Abs. 1 NachwG). Die Mög-
lichkeit aus der EU-Richtlinie, alternativ auch 
textlich zu unterrichten, hat der deutsche Ge-
setzgeber nicht in das NachwG übernommen. 
Deshalb ist weiterhin die Niederschrift auszu-
händigen. Eine E-Mail reicht hierfür nicht aus.

 } Ausweitung Informationspflicht

Die Mindestinhalte, über die der Arbeitgeber 
zu informieren hat, wurden ergänzt (§ 2 Nach-
wG). Beispielsweise ist jetzt zusätzlich zu in-
formieren über das Enddatum bei befristeten 
Arbeitsverhältnissen, die Dauer der Probezeit, 
die Vergütung von Überstunden, die vereinbar-
ten Ruhepausen und Ruhezeiten, Name und 
Anschrift des Versorgungsträgers der betrieb-
lichen Altersversorgung, das bei Kündigung 
einzuhaltende Verfahren, u.a. die Frist zur Er-
hebung einer Kündigungsschutzklage. 

 } Frist zur Unterrichtung

Die bisherige Monatsfrist für das Unterrichten 
ist jetzt in eine dreistufige Frist ausdi�eren-
ziert. Der Arbeitgeber hat zu unterrichten 
 · spätestens am ersten Tag der Arbeitsleis-

tung u.a. über die Zusammensetzung und 
die Höhe des Arbeitsentgelts und die ver-
einbarte Arbeitszeit, 

 · spätestens am siebten Kalendertag nach 
dem Beginn des Arbeitsverhältnisses u.a. 

dAruM geht es

1. Der Arbeitgeber muss 
jetzt über weitere Aspek-
te des Arbeitsverhältnis-
ses informieren.

2. P�ichtfortbildungen 
haben während der 
Arbeitszeit stattzu�nden 
und sind kostenfrei.

3. Auf Wünsche von 
Teilzeitbeschäftigten und 
befristet Beschäftigten 
hat der Arbeitgeber zeit-
nah zu antworten.

hintergrund

EU-Richtlinie

Die Richtlinie (EU) 2019/1152 des euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
20.6.2019 über transparente und vorherseh-
bare Arbeitsbedingungen in der Europäi-
schen Union ist im Amtsblatt der EU vom 
11.7.2019 (L 186/105) zu �nden.
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über den Arbeitsort, die Dauer der Probe-
zeit und das Anordnen von Überstunden,

 · spätestens einen Monat nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses über die übrigen Anga-
ben zum Arbeitsverhältnis.

 } Ö�entliche Arbeitgeber

Die Nachweispflichten nach dem NachwG 
tre�en auch die ö�entlichen Arbeitgeber. Al-
lerdings sind hier die Arbeitsverträge nach § 2 
Abs. 1 Tarifvertrag für den ö�entlichen Dienst 
(TVöD) und Tarifvertrag für den ö�entlichen 
Dienst der Länder (TV-L) schriftlich abzu-
schließen. Enthält der Arbeitsvertrag bereits 
die wesentlichen Vertragsbedingungen, über 
die der Arbeitgeber zu unterrichten hat, muss 
nicht zusätzlich unterrichtet werden.

 } Geltung

Die neuen Unterrichtungspflichten gelten 
für Arbeitsverhältnisse, die ab dem 1.8.2022 
 abgeschlossen werden. Arbeitnehmer:innen, 
deren Arbeitsverhältnis vorher begründet wur-
de, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass ihnen die wesentlichen Arbeitsbedingun-
gen mitgeteilt werden (§ 5 NachwG).

Änderung der Gewerbeordnung

Eine wichtige Änderung zu Pflichtfortbildungen 
enthält jetzt § 111 GewO. Danach dürfen den 
Beschäftigten keine Kosten für Fortbildungen 
auferlegt werden, wenn der Arbeitgeber durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Ta-
rifvertrag oder Dienstvereinbarung verpflichtet 
ist, eine für das Erbringen der Arbeitsleistung 
erforderliche Fortbildung anzubieten. 
Solche Pflichtfortbildungen sind möglichst 

während der individuellen Arbeitszeit des Be-
schäftigten durchzuführen. Falls das im Einzel-
fall nicht möglich ist, beispielsweise weil die 
Fortbildung nicht im Rahmen der Arbeitszeit 
des Beschäftigten angeboten wird, gelten die 
Fortbildungszeiten als Arbeitszeit (§ 111 
Abs. 2 GewO). Diese Zeiten sind dann zu ver-
güten oder durch Freizeit auszugleichen.

Änderungen im Teilzeit-  
und  Befristungsgesetz

 } Antwort mit Begründung

Neu im TzBfG ist der Anspruch auf eine be-
gründete Antwort, wenn Teilzeitbeschäftigte 
oder befristet Beschäftigte ihren Wunsch auf 
Veränderung dem Arbeitgeber mitgeteilt haben. 

Nach § 7 Abs. 3 TzBfG hat der Arbeitge-
ber einer Teilzeitarbeitnehmerin oder einem 
Teilzeitarbeitnehmer, die ihm in Textform 
den Wunsch nach Veränderung von Dau-
er oder Lage oder von Dauer und Lage der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt 
haben, innerhalb eines Monats nach Zugang 
der  Anzeige eine begründete Antwort in Text-
form mitzuteilen. Im Unterschied zur Schrift-
form bedarf es dabei keiner eigenhändigen 
Unterschrift. Es genügt etwa eine E-Mail. Ein 
bloß mündlich geäußerter Änderungswunsch 
löst die Pflicht auf eine begründete Antwort 
nicht aus. Dieser Anspruch gilt außerdem erst, 
wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Monate bestanden hat. Hat der Arbeitgeber in 
den letzten zwölf Monaten bereits einmal auf 
einen früheren Veränderungswunsch begrün-
det geantwortet, ist zudem statt einer textli-
chen Antwort eine mündliche Erörterung 
 ausreichend.

Nach § 18 Abs. 2 TzBfG hat der Arbeit-
geber befristet beschäftigten Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmern, die ihm in Textform 

neu: »der 
PersonAl rAt«-
PodcAst

Kennen Sie schon 
 unseren Podcast?  
In Folge 3 beantworten 
wir die wichtigsten 
Fragen zur Arbeits-
bedingungenrichtlinie.
Abonnieren Sie den 
 Podcast und verpassen 
Sie keine Folge mehr – 
zum Beispiel auf  
Spotify, Apple Podcasts 
und Deezer. Alle Episoden 
�nden Sie unter 

    } www.bund-verlag.de/
personalrat-podcast

praxistipp

Der Wunsch auf Veränderung der Arbeits-
bedingungen ist in Textform, also zumindest 
per E-Mail, beim Arbeitgeber vorzubringen. 
Nur dann muss dieser innerhalb eines Mo-
nats eine begründete Antwort in Textform 
mitteilen. Bloß mündlich geäußerte Ände-
rungswünsche lösen diese P�icht nicht aus.

gut zu wissen

Neu: Bußgeld

Unterrichten Arbeitgeber beispielsweise 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig über die wesentlichen Vertrags-
bedingungen nach dem NachwG, kann das 
jetzt mit einer Geldbuße bis zu 2.000 € 
geahndet werden.

https://www.bund-verlag.de/personalrat-podcast
https://www.bund-verlag.de/personalrat-podcast
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den Wunsch nach einem auf unbestimmte 
Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag angezeigt 
haben, innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Anzeige eine begründete Antwort in Text-
form mitzuteilen. Dieser Anspruch gilt eben-
falls erst, wenn das Arbeitsverhältnis länger als 
sechs Monate bestanden hat. Die Pflicht zur 
Antwort besteht nicht, wenn der Wunsch auf 
Entfristung in den letzten zwölf Monaten be-
reits einmal angezeigt wurde.   

 } Dauer der Probezeit

Außerdem muss nach § 15 Abs. 3 TzBfG in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis jetzt die 
vereinbarte Probezeit im Verhältnis zur erwar-
teten Dauer der Befristung und der Art der 
Tätigkeit stehen. Was das für die Praxis bedeu-
tet, ist noch o�en. Als verhältnismäßig dürfte 
bei Arbeitsverhältnissen von weniger als zwölf 
Monaten eine Probezeit von bis zur Hälfte 
der geplanten Dauer des Arbeitsverhältnisses 
 anzusehen sein. 

 } Keine Auswirkung auf Kündigungsschutz

Auch wenn die Probezeit im Einzelfall künf-
tig unter sechs Monaten liegen sollte, hat das 
in der Praxis nur geringe Auswirkungen. Pro-
bezeit heißt nämlich nur, dass die Kündi-
gungsfristen verkürzt sind. Das ergibt sich 
aus § 622 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB), aber auch aus § 34 Abs. 1 TVöD oder 
TV-L. Der allgemeine Kündigungsschutz nach 
dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) hängt 
nicht von der Dauer der Probezeit ab, son-
dern von der Dauer des Arbeitsverhältnisses. 
Erst wenn dieses länger als sechs Monate ge-
dauert hat, ist für die Kündigung eine soziale 
Rechtfertigung, also ein verhaltensbedingter, 

ein personenbedingter oder betriebsbeding-
ter Kündigungsgrund erforderlich (§ 1 Abs. 1 
KSchG). Daran ändert auch die neue Vorga-
be zur Verhältnismäßigkeit der Probezeit bei 
befristeten  Arbeitsverhältnissen nichts (siehe 
 Praxisbeispiel).

Ist die Dauer der vereinbarten Probezeit 
unverhältnismäßig, so ist diese unwirksam. 
Eine Probezeit ist dann nicht vereinbart und 
die verkürzte Kündigungsfrist, etwa nach 
§ 622 Abs. 3 BGB, greift nicht.
Der TVöD und der TV-L knüpfen die Dauer der 
Probezeit nicht an die Dauer des befristeten 
Arbeitsverhältnisses. Bei befristeten Arbeits-
verträgen ohne Sachgrund gelten die ersten 
sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsver-
trägen mit Sachgrund die ersten sechs Monate 
als Probezeit (§ 30 Abs. 4 TVöD/TV-L). 

Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

Personalräte haben die Aufgabe, darüber zu 
wachen, dass die zugunsten von Beschäftig-
ten geltenden Rechtsvorschriften eingehalten 
werden (§ 62 Nr. 2 BPersVG und entsprechen-
de Vorschriften in den Landespersonalvertre-
tungsgesetzen). Das gilt auch für die Vielzahl 
der jetzigen Neuregelungen. Sie haben darauf 
zu achten, dass beispielsweise der Arbeitgeber
 · seine Nachweispflichten einhält, 
 · die Pflichtfortbildungen kostenlos und in 

der Arbeitszeit anbietet oder
 · rechtzeitig auf Veränderungswünsche 

von Teilzeitbeschäftigten und befristet 
 Beschäftigten antwortet.

Personalräte sollten die Beschäftigten, ins-
besondere Teilzeitbeschäftigte und befristet 
Beschäftigte, über deren neue Möglichkeiten 
informieren. Dafür bietet sich eine Personal-
versammlung, eine Info-Schrift oder das Intra-
net an. Schließlich sollten Personalräte prüfen, 
ob abgeschlossene Dienstvereinbarungen we-
gen der Neuregelungen anzupassen sind. Im 
Hinblick auf die Vorgabe, dass Pflichtfortbil-
dungen als Arbeitszeit gelten, sind insbesonde-
re Dienstvereinbarungen über die Arbeitszeit 
zu kontrollieren. v

Michael Kröll, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Frankfurt am Main.

praxisbeispiel

Kündigung in der Probezeit

Beträgt die (verhältnismäßige) Probezeit in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis nun-
mehr vier Monate, kann der Arbeitgeber im 
fünften und sechsten Monat »ohne Grund« 
kündigen. Das KSchG ist wegen noch nicht 
erfüllter Wartezeit von sechs Monaten in 
dieser Zeit noch nicht anwendbar.

Jetzt

bestellen!

https://www.mein-kittner.de
https://www.mein-kittner.de
mailto:kontakt@bund-verlag.de

